
Informationsblatt der Bläserschule der 
Musikvereinigung Dinkelscherben 

 
Unterrichtsfächer:  
 
Musik und Bewegung mit Babies:   für Babies ab 3 Monaten  
 
Spiel mit in der Zwergenmusik:   für Kinder und Eltern von 1 ½ bis  
       3 ½ Jahren 
 
Musikalische Früherziehung:   Kinder von 4 bis 6 Jahre 
 
Rhythmische Grundausbildung 
im Trommelkurs                                  Kinder ab 6 Jahren  
 
Blasinstrumente:     Blockflöte  Querflöte 
       Trompete  Waldhorn 
       Tuba    Fagott 
       Klarinette   Saxophon 
       Euphonium    Posaune  
         
Percussion:      Trommel, Schlagzeug, Pauke,  
       Stabspiele 
 
Die genannten Preise gelten nur für Schüler, die ihren Wohnsitz im Markt 
Dinkelscherben und seinen Ortsteilen haben. Preise für auswärtige Schüler bitte 
anfragen. 
 
Ansprechpartner: 
 
Karin Baumeister     Anmeldung, Verwaltung 
Dankilostr. 1, 86424 Dinkelscherben 
Tel. 08292/2492     email: karinbaumeister@online.de 
 
 
Unterrichtseinheiten: 
 
Der Instrumentalunterricht wird in Unterrichtseinheiten von 30 und 45 Minuten 
im Einzel- und Gruppenunterricht angeboten. „Musik und Bewegung für 
Babies“, „Spiel mit in der Zwergenmusik“, „Musikalische Früherziehung“ und 
die „Rhythmische Grundausbildung“  erfolgen im Gruppenunterricht mit mind. 
6 und max. 12 Kindern.  
 



Gebührenordnung: 
 
Unterricht: Quartalgebühren in € 
Musik und Bewegung mit Babies, 30 Minuten/Woche 45,00 
Spiel mit in der Zwergenmusik,  60 Minuten/Woche 60,00 
Musikalische Früherziehung, 60 Minuten/Woche 60,00 
Rhythmische Grundausbildung, 60 Minuten/Woche 60,00 
  
Einzelunterricht 30 Minuten 140,00 
Einzelunterricht 45 Minuten 210,00 
  
Gruppenunterricht 45 Minuten mit 2 Schülern 105,00 
 
Die Jahresgebühren werden quartalsweise eingezogen und zwar jeweils am 
1. September, 1. Dezember, 1. März und 1. Juni eines jeden Jahres.  
Während der üblichen Schulferien findet kein Unterricht statt.  
Versäumt ein Schüler selbstverschuldet den Unterricht, so ist die Unterrichts-
gebühr weiterzuzahlen.   
 
Findet wegen Ausfall einer Lehrkraft vier Wochen ununterbrochen kein 
Unterricht statt, ermäßigt sich die Jahresgebühr um ein Zwölftel des 
Jahresbetrages und für jede weitere Zeiteinheit von vier Wochen um ein 
weiteres Zwölftel. Dasselbe gilt bei unverschuldetem Unterrichtsausfall eines 
Schülers mit schriftlichem Nachweis (ärztliches Attest).  
 
Gebührenermäßigung: 
 
Gebührenermäßigung wird gewährt, wenn mehrere Geschwister am Unterricht 
teilnehmen. Dabei beträgt die Ermäßigung für den 2. Schüler 20 % und ab dem 
3. Schüler 40 % auf die jeweils günstigste Jahresgebühr.  
 
Anmeldung/Kündigung:  
 
Anmeldung und Kündigung haben grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Eine 
Kündigung ist jeweils zum 30.11., 28.02. und 31.08. möglich.  
 
Desweiteren bieten wir kostenlos die Mitwirkung im Nachwuchsorchester 
und Jugendkapelle an! 
 


